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Ordnung zur Vergabe von Aufwandsentschädigungen 
 
Aufgrund § 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein Westfalen - 
Hochschulgesetz (HG) - in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes (HZG NRW) vom 16. 
September 2014 (GV. NRW. S. 547) und § 5 Abs. 2 Nr. 7 der 3. Änderungssatzung und 
zugleich Neufassung der Satzung der Studierendenschaft der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn - 3. Satzungsänderungssatzung (SÄS 3) - vom 16. Oktober 2013 
(Amtliche Bekanntmachung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 21. 
Oktober 2013, 43. Jahrgang, Nr. 63), zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der 
Satzung der Studierendenschaft der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vom 8. 
September 2015 (Amtliche Bekanntmachung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn vom 9. September 2015, 45. Jahrgang, Nr. 25), hat das Studierendenparlament folgende 
Ordnung beschlossen: 
 
Präambel 
In den Ausschüssen des Studierendenparlaments engagieren sich und sollen sich viele 
Studierende engagieren, dabei bringen sie viel Zeit für die Studierendenschaft auf. Wie in 
allen anderen Organen der verfassten Studierendenschaft oder der Fachschaften wird auch in 
den Ausschüssen ehrenamtlich gearbeitet. Da aber auch unter diesem Grundsatz die 
Angemessenheit der Vergabe von Aufwandsentschädigungen in Ausschüssen gegeben sein 
kann, hat das 37. Bonner Studierendenparlament diese Bestimmung erlassen.  
 
§ 1 [Begriffsbestimmungen] 

(1) Ausschuss ist jeder ständig und nicht ständig eingerichtete Ausschuss des 
Studierendenparlaments nach § 39 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Studierendenparlaments. 

(2) Aufwandsentschädigung ist ein Bezug, der unter § 3 Nr. 12 des 
Einkommensteuergesetzes fällt und durch Beschluss des Studierendenparlaments im 
Haushaltsplan ausgewiesen ist. 

(3) Ausschussmitglied ist jedes ordentliche und stellvertretende Mitglied eines 
Ausschusses.  

 
§ 2 [Grundsätze] 

(1) Grundsätzlich erhalten Ausschussmitglieder keine Aufwandsentschädigung. 
(2) Aufwandsentschädigungen können an ein Ausschussmitglied vergeben werden, wenn 

ein entsprechender ausschussspezifischer Haushaltstitel im Haushalt der 
Studierendenschaft [„AE Name des Ausschusses“] aufgestellt ist und darüber hinaus 

1. im Falle des Unterlassens der Vergabe einer Aufwandsentschädigung eine 
Tätigkeit des Ausschusses unterbleiben und der Studierendenschaft dadurch 
erhebliche Kosten entstehen könnten oder 

2. die Tätigkeit des Ausschusses Anwesenheitsdienste oder Tätigkeiten außerhalb 
von Ausschusssitzungen beinhaltet. 

(3) Die Vorbereitung, Teilnahme oder Durchführung von Ausschusssitzungen stellt, auch 
im Falle einer über das Übliche hinausgehende Anzahl an Ausschusssitzungen, keinen 
Grund im Sinne des Absatzes 2 dar. 

(4) Der/die Vorsitzende des Ausschusses richtet den „Antrag auf Auszahlung der 
Aufwandsentschädigung“ zusammen mit einem Bericht über den geleisteten Aufwand 
an das Präsidium des Studierendenparlaments, den dieses gegenzeichnet und zur 
Anweisung an den AStA-Finanzreferenten/die AStA-Finanzreferentin weiterleitet. 

 
 



§ 3 [Schlussbestimmungen] 
(a) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in der AKUT in Kraft.  
(b) Diese Ordnung bedarf zu ihrer Änderung eines Beschlusses des 

Studierendenparlaments, den dieses mit den Stimmen der Mehrheit seiner 
satzungsgemäßen Mitglieder fasst.  

(c) Der Haushaltsausschuss überprüft die fortwährende Anwendungskompatibilität dieser 
Ordnung und berichtet, falls nötig, dem Studierendenparlament.  
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